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Anfrage gem. §56 NKomVG: 
Entwicklung des Waffenbesitzes im Landkreis Cloppenburg 
 
 
Sehr geehrter Herr Landrat. 
 
Gemäß § 56 NKomVG und § 15 Abs. 2 der Geschäftsordnung des Kreistages 
des Landkreises Cloppenburg beantragt die GRÜNE-Fraktion die 
Beantwortung folgender Fragen möglichst bis zur nächsten Kreistagssitzung. 
 
 

1. Wie viele Personen im Landkreis Cloppenburg besitzen momentan 
einen kleinen Waffenschein?  
 

2. Wie haben sich die Zahlen, welche den Besitz eines waffenrechtlichen 
Erlaubnisscheins abbilden, gestaffelt nach den verschiedenen 
Waffenscheinen, in den letzten fünf Jahren entwickelt? 
 

3. Turnusgemäß stand die letzte waffenrechtliche Regelüberprüfung im 
Jahre 2022 statt. In wie vielen Fällen wurde im Zuge der Überprüfung 
der Entzug eines Erlaubnisscheins angeordnet? 

 
 
Begründung: 
 
 
Das Ordnungsamt des Landkreises Cloppenburg ist verantwortlich für die 
Erteilung von waffenrechtlichen Erlaubnissen für alle im Landkreis 
Cloppenburg wohnhaften Personen.  
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An den Landrat des Landkreises Cloppenburg 
Johann Wimberg 
Eschstr. 29 
49661 Cloppenburg 
 

Ulf Dunkel 
Fraktionsvorsitzender 
ulf.dunkel@k-clp.de 
 
Hannes Coners 
Stv. Fraktionsvorsitzender 
hannes.coners@k-clp.de 
 
Nils Wolke 
nils.wolke@k-clp.de 
 
Stephan Christ 
stephan.christ@k-clp.de 
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Bundesweit steigt laut Medienberichten seit einiger Zeit das Interesse für 
den privaten Waffenbesitz. Einige Behörden melden zahlenmäßig rasant 
ansteigende Anträge, insbesondere des „kleinen Waffenscheins“.     Dieser 
erlaubt nach der Absolvierung und Anerkennung einer nicht umfangreichen 
Schulung, die z.B. online stattfindet, das Führen von Schreckschuss-, Reizstoff- 
und Signalwaffen. 
Diese Waffen stellen ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar, weshalb auch die 
Polizeigewerkschaft das Prüfen eines Verbotes von Schreckschusspistolen im 
Zuge der zunehmenden Waffengewalttaten fordert.  
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Nils Wolke 
 
 
 
GRÜNE-Kreistagsabgeordneter 


